
Die Gesundheit unserer Teilnehmer:innen, Zuschauer:innen und Mitarbeiter:innen steht für uns an erster Stelle. 
Unser Hygiene-Konzept wurde auf Basis der Empfehlungen des Bundesministeriums für Gesundheit sowie des 
Robert-Koch-Instituts erarbeitet. Neben den politischen Standards halten wir uns zudem an die Center-Vorgaben. 
Im Vorfeld koordinieren wir gemeinsam die Umsetzung eines Hygiene-Konzepts und setzen einen engen 
Austausch mit dem Center-Management voraus.

Wir sind uns bewusst, dass die aktuellen Entwicklungen dynamisch sind und die offiziellen Vorgaben und 
Empfehlungen einer kontinuierlichen Anpassung unterliegen. Daher wird unser Hygiene-Konzept von uns 
fortwährend auf seine Eignung geprüft und soweit erforderlich aktualisiert.

HYGIENE KONZEPT
LIVE-CASTINGS 2021

Maßnahmen (Stand 09/2021)

1. Einsatz eines/einer Hygiene-Beauftragten
Alle Mitarbeiter:innen sind hochsensibilisiert, um die Hygiene-Standards am Castingstand 
einzuhalten. Dennoch erhöhen wir unsere Mitarbeiter:innenanzahl am Castingstand von 3 auf 4. 
Der/Die zusätzliche Mitarbeiter:in ist für die strikte Einhaltung aller hygienischen Maßnahmen 
verantwortlich. Er/Sie wird die Teilnehmer:innen sowie Zuschauer:innen über die auf diesem Papier 
vereinbarten Maßnahmen unterrichten und für deren Einhaltung sorgen.

2. Kommunikationsstrategie zur Sensibilisierung von Hygiene-Regeln
Alle redaktionellen Inhalte (Presseinformation, Ankündigungen etc.) und Werbemittel (Plakate, 
Flyer, Spots etc.) sollen zur Sensibilisierung unserer Hygiene-Regeln beitragen. Die entsprechenden 
Hinweise sollen zudem allen Interessierten die Sicherheit geben, das Event problemlos zu besuchen.
Über Info-Tafeln und vereinfachte Erklärvideos auf den Monitoren vor Ort werden die Teilnehmer:innen 
und Zuschauer:innen auf die Hygiene-Regeln am Castingstand aufmerksam gemacht.

3. Absperrung für Castingstand und Warteschlange
Um den Mindestabstand zwischen Zuschauern:innen, Teilnehmer:innen und Mitarbeiter:innen von 
1,5m zu gewährleisten, nehmen wir ausreichende Absperrungen vor. Je nach örtlicher Begebenheit 
können diese durch robustes Klebe- oder Absperrband erfolgen. 
Alle Teilnehmer:innen werden über einen zentralen Zugang zu den Castingsituationen geführt. Es wird 
darauf geachtet, dass der Zustrom nur in eine Richtung erfolgt.
Bei Erreichen der Kapazitätsauslastung wird der/die Hygiene-Beauftragte den Zugang verhindern.

4. Desinfektion am Castingstand
Ein Spender mit Desinfektionsmittel (Bereitstellung über Center) wird am Castingstand sichtbar 
platziert. Alle Teilnehmer:innen müssen sich beim Betreten der Castingfläche ausreichend die Hände 
desinfizieren.
Der/Die Hygiene-Beauftragte:r wird das Mikrofon nach jeder Benutzung gründlich und für alle 
Teilnehmer:innen sowie Zuschauer:innen sichtbar desinfizieren. Auf ein Headset-Mikro wird verzichtet.

5. Mundschutzpflicht
Jede:r Teilnehmer:in ist verpflichtet, einen Mund- und Nasenschutz (FFP2/medizinischen Masken) 
zu tragen. Bei den Foto- und Videoaufnahmen kann der Schutz abgenommen werden, da zum/zur 
Fotograf:in bzw. Video-Kamera-Verantwortlichen der Mindestabstand eingehalten wird.

6. Kontrolle des Zutritts hinsichtlich einer G-Regelung
Ob die Teilnahme an einem Casting einer 3- oder 2-G-Regelung unterliegt, wird mit dem Center und 
den örtlichen Behörden abgestimmt. Diese Angaben werden bei der Anmeldung strikt kontrolliert, 
indem die entsprechenden Nachweise vorgezeigt werden.


